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BEÏRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSATZ
Handelsbilanzrecht/Rechnungslegung
Arbeitnehmerdiensterfi ndungsvergütungen - kein
entgeltlicher Erwerb eines immateriellen Werts
WP/SIB Prof. Dr. Peter O¡er / StB Roland Kaufmann,
beide Stuttgart
ln Theorie und Praxis ist umstritten, ob die Vergütung eines
Arbeitgebers für eine Diensterfi ndung seines Arbeitnehmers
Entgelt für den Erwerb eines immateriellen Werts ist. ln dem
Beitrag werden die handelsrechtlichen Bestimmungen des
DRS 24 im Hinblick auf die Bilanzierung entsprechenãer Ver-
gütungen des Arbeitgebers diskutiert.

D81226048

Controlling
lndustrie 4.0: Wie muss die BWL kalkulieren?
Prof. D¡. Peter Hoberg, Worms
Eine der Folgen des technischen Fortschritts im Rahmen der
lndustrie 4.0 ist, dass immer mehr Produkte jährlich im Preis
gesenkt werden (müssen). Das stellt die produzierenden
Unternehmen vor große Probleme, weil gleichzeitig die Pro-
duktzyklen immer kürzer werden und in den Anfangsjahren
hinreichend hohe Preise realisiert werden müssen. Das in dem
Beitrag entwickelte Modell sollController bei der Bestimmung
der notwendigen Preise im Zeitablauf unterstützen.

DBr211110

STEUERRECHT

AUFSATZ
Einkommensteuer/Lohnsteuer

Auslagerung von an N¡cht-Arbeitnehmer erteilten
Direktzusagen auf Pensionsfonds steuerfrei?
StB Prof. Dr. Thomas Dommermuth / StB Thomas

Schiller, beide Altenstadt
Gegenwärtig beanstandet die Finanzverwaltung die Steuer-
freiheit des S 3 Nr.66 EStG, sofern Direktzusagen an Nicht-
Arbeitnehmer ¡.S.d. 5 17 Abs. 1 Satz 2 BetrAVG auf Pensions-
fonds ausgelagert werden. Auch das erste mit der Beurteilung
jenes Problems befasste FG vertritt in seiner Vorabbeurteilung
eines konkreten Praxisfalls dieselbe Auffassung. Aufgezeigt
wird, dass 5 3 Nr. 66 EStG auch auf Nicht-Arbeitnehmer an-
wendbar sein muss.

DB122r5s8

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Zuzahlungen des Arbeitnehmers bei der
Firmenwa genbesteueru ng
Dipl.-Fw. Walter Niermann, Düsseldorf
Der BFH hat in zwei aktuellen Entscheidungen seine bisherige
Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung von Zuzahlun-
gen des Arbeitnehmers bei der Firmenwagenbesteuerung
modifiziert. Es werden der neue systematische Ansatz des
BFH untersucht und die Konsequenzen der neuen Rechtspre-
chung für die denkbaren Zuzahlungsvarianten in der Praxis
aufgezeigt.

DW23A577

www.der-betrieb.de

lnternationales Steuerrecht

Neuerungen im Bereich derVerrechnungspreis-
dokumentation
llendrik Buse I Rolf Schreiber, Düsseldorf /
Dr. Stefan Greil, Berlin
lm Zuge der Anpassung der Verrechnungsreisdokumentati-
onspflichten an die internationale Entwicklung wurde nun-
mehr der Entwurf der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsver-
ordnung (GAufzV) veröffentlicht. Es werden die Anderungen
an der GAufzV übersichtlich dargestellt.

D81230523 s.514

s.497

VERWALTUNGSANWEISUNGEN
Ëinkommensteuer

Produktinformationsblatt nach 5 7 AltZertG
BMF, Schreiben vom 21.02.2017

o81230886

Einkommensteuer

Altersvorsorge-Produktinformationsblatt-
verordnung
BMF, Schreiben vom 21.02.2017

D81230885

Umsatzsteuer

Behandlung des Umweltbonus von Bund und lndus-
trie zur Förderung elektr¡sch betriebener Fahrzeuge
(Elektromobilität)
OFD Niedersachsen, Verfügung vom 09.02.2017

D81230884

I nternationales Steuerrecht

Standard für den automatischen Austausch von
Finanzinformationen in Steuersachen
BMF, Schreiben vom 01.02.2017

D8123088t

ENTSCHEIDUNGEN
Einkommensteuer/Lohnsteuer

Steuerliche Berücksichtigung von Zuzahlungen für
Bereitschaftsdienstzeiten
BFH, Urteil vom29,11.2016- Vl R 6\lf 4
DBr 231 776

Ei nkommensteuer/Loh nsteuer

Veräußerungsgewinn aus einer Kapitalbeteiligung
an einem Unternehmen als Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit oder als sonstige Einkünfte
BFH, Urteil vom 04.10,2016 - lX R 43115

D81227663

Umsatzsteuer

I nsolvenzrechtliches Aufrechnungsverbot bei
unberechtigtem Steuerausweis i.S.d. 5 14c Abs. 2 UStG

BFH, Urteil vom 08.11.2016 - Vll R 34115

D81231775

Umsatzsteuer
Zur Unionsrechtskonformität des 5 4 Nr.28 USIG

BFH, Urteil vom 21.09.2016 - V R 43115

D51228325

s.518

s.518

s.498

s.519

s" 520

s.520

s.505

s.522

5.525
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Unternehmenskauf

Bilanzgarantien bei Unternehmenskäufen -
Praxishinweise und Gestaltungsempfehlungen
RA Prof. Dr. Stephan R. Göthel, U..M. {Cornell} /
Martin Fornoff, Hamburg
Das Urteil des OLG Frankfurt/M. zur Schadenersatzpflicht des
Verkäufers bei Verletzung einer Bilanzgarant¡e verdeutlicht
die Wichtigkeit der präzisen Ausgestaltung einer Bilanzgaran-
tie in einem Unternehmenskaufvertrag. lnsbesondere sollte
die Rechtsfolgenseite im Rahmen der Vertragsgestaltung
explizit berücksichtigt werden. Der Aufsatz zeigt anhand von
Musterformulierungen Gestaltungsoptionen auf.

D81228693

KOMPAKT
Unterneh mensbewertung
Squeeze out: Zur Höhe der Barabfindung eines
Minderheitsaktionärs im Fall des Bestehens e¡nes
Gewin nabfü hru n gsvertrags
Dr. Frederik Ruthardt, Stuttgart
ÐBr230rs9

ENTSCHEIDUNGEN
Aktienrecht
Unzulässige Einlagenrückgewähr durch Besicherung
eines einem Aktionär zum Erwerb der Aktien von
einem Dritten gewährten Darlehens
BGH, Urteil vom 10.01.2017 - ll ZR 94/15

D81230r59

Aktienrecht
Zur Verbriefung des Abfindungsanspruchs des ausge-
schlossenen Minderheitsaktionärs durch vom Haupt-
aktionär,,ungültig" gestempelte Aktienurkunden
BGH, Urteil vom 31.01.2017 - ll ZR 285115

D812309¿¡4

Limited

Löschung einer Limited im Gründungsstaat England
nach Rechtshängigkeit: Unterbrechung des Verfah-
rens infolge des Verlusts der Partei- und Prozessfä-
higkeit
BGH, Beschluss vom 19.01.2017 - V¡l ZR1l2l14
Ð81229888

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Arbeitsvertragsrecht/Sozialversicherung

Arbeits- und sozialrechtliche Gesetzgebung der
Großen Koalition - Bestandsaufnahme 2017

RA/FAArbR Prof. Dr. Bernd Schiefer/ RA Hans-Wilhelm

Köster / RA Dr. Axel Borchard / RA llìfalter Korte, alle
Düs¡eldorf
Die Umsetzung der im aktuellen Koalitionsvertrag (2013 bis
2017) enthaltenen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen
Vorhaben geht nun in die letzte Runde. Es wird ein Überblick
über die Auswirkungen der bereits umgesetzten Gesetzesvor-
haben gegeben. Anstehende Neuregelungen werden aufge-
zeigt und kurz bewertet.

08r226052 s.546s.530

KOMPAKT
Kündigungsrecht/Datenschutz

Gerichtsverwertbare Videoüberwachung im Betrieb
nicht nur bei Straftaten
RA/FAAIbR Dr. Till Hoffmann-Rem¡ Frankfurt/M.
D81228182

Befristungsrecht
Voraussetzungen einer Sachgrundbefristung bei
fremdbestimmtem Vertretu ngsbedarf
RAin Dr. Anja Schöder, LL.M., Köln

081226845

s.555
s.535

s.556

s.536

s.540

s.543

8. Mai 2017 | Frankfurt am llain
Fachtagung Tax Compliance ft¡lanagement
Interne steuerliche Kontrollsysteme und Tax Technology

REFERENTEN THEMEN

I Prof. Dr. lohanna Hey, Direktorin des instituts fiir Steuer- I Tax Compliance Management ats elementarer Baustein
recht, Universität Köln des Risiko- und Compliance Managements

I Fritz Esterer, Vorstand WTS I Risiken und Chancen eines Tax Il(5 aus Sicht derjudikative

I MR Dr, Ihomas Eisgruber, Bayerìsches Staatsministerium I l(ernelemente eines effizienten Tax IKS und

der Fínanzen fiìr Landesentwicklung und Heimat ,,Zertifizierung"

I Prof. Dr. Henning Radtke, Richter am Bundesgerichtshof, I Tax IKS als Teil eines kooperativen Compliance-Ansatzes
1' Strafsenat I Dígitalisierung im Bereich Steuern - Notwendigkeit &

lOlafSchneider,ChiefComplianceOffrcer,BitflngerSE Chance

Termin:
8. Mai 2017 | 09.15 - 17.15 Uhr

Veranstaltungsort:

Hitton Frankfurt City Centre

Fon: 0ó9 133800

Teilnahmegebühr:

Normatpreis 495 € zzgl. MwSt. | 20O €
Frübucherrabatt bis zum 31,.O3.2Q77

Vorzugspreis für Abonnenten von

DER BETRIEB: 295 € zzgt. lt4wSt.
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eldung

Iilfôilndtion ünd Anllìeldrng www.fachmedien.de/lachtagung-taxrompliance I ton o211 887-285() I eMailr verânstaltuflgefl@fachmedien,de
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUFSAÏZ
IFRS/Rech nungsleg ung

Die Abbildung von Ertragsteuern für aufgegebene
oder zur Veräußerung bestimmte Geschäftsbereiche
(Divestitures)

WP/StBICPA Dr. Rüdiger loitz, Düsseldorf
Die Abbildung von Ertragsteuern in einer Divestiture-Um-
gebung muss den Spagat zwischen den Anforderungen der
Rechnungslegungsstandards und dem jeweiligen Steuerrecht
bewältigen. Viele Voraussetzungen des IFRS 5 indizieren eine
steuerliche Würdigung und damit die Abbildung von latenten
Steuern. Vorsicht ist in Fällen geboten, in denen die Abbildung
in der Bilanz nicht kongruent zur Abbildung in der Gesamt-
ergebnisrechnung erfolgt.

D8r215636

STEUERRECHT

AUFSATZ
lnternationales Steuerrecht

lnternationale Unternehmensbesteuerung in
Deutschland nach dem Anti-BEPS-Umsetzungsgesetz
StB Dr. Sven-Eric Bärsch, Bonn I
RAlStB Dr. Julian Böhmer, Düsseldorf
Referenten- und Regierungsentwurf des Anti-BEPS-
Umsetzungsgesetzes bestanden überwiegend aus Maß-
nahmen zur Umsetzung des BEPS-Projekts sowie zur ge-
setzlichen Überschreibung aktueller BFH-Rspr, lm Laufe des
Gesetzgebungsverfahrens wurden weitere Vorschläge einge-
bracht, die z.T. auch Gegenstand des finalen Gesetzes wurden.
Gegenstand der Darstellung und kritischen Würdigung sind
die materiell-rechtlichen Regelungen des Gesetzes zur inter-
nationalen Unternehmensbesteuerung.

D81228957

Abgabenordnung
Die linderungen des AEAO durch das
BMF-Schreiben vom 12.01.2017

Alexander von Wedelstädt, Abteilungsdirektor a.D.,

Mülheim an der Ruhr
Der AEAO hat durch das BMF-Schreiben vom '12.01.2017 er-
neut Anderungen erfahren. Die Mehrzahl der Ergänzungen
des AEAO betrifft Vorschriften, die durch das StModernG in die
AO neu aufgenommen worden sind und die elektronische
Kommunikation mit der Finanzverwaltung betrefffen. Da-
neben sind einige frühere Weisungen inhaltlich oder durch
Angabe von neuen Hinweisen ergänzt worden.

D81229476

www.der-betrieb.de

KOMPAKT
Ein kommensteuer/Loh nsteuer

Aufwendungen eines GmbH-Geschäftsführers
für eine Geburtstagsfeier als Werbungskosten
Dipl.-tw. Walter Niermann, Düsseldorf

D81230889

VERWATTU NGSANWE ISU NGEN

Gewinnermittlung
Umfang des Kapitalkontos i.S.d.5 15a Abs. 1 ESIG

OFD Niedersachsen, Verfügung vom 21.A2.2017

DBl 231980

Gewinnermittlung/Abgabenordnung
Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungs-
gewinnen
OFD FrankfurtlM., Verfügung vom 22.02.2017

DBl 231 990

ENTSCHEIDUNGEN
Bilanzsteuerrecht

Bildung einer Rückstellung für künftige Wartungs-
aufwendungen an Flugzeugen

BFH, Urteil vom 09.11.2016 - I R 43/f5
D81232241

B¡ lanzsteuerfecht

Wertaufholungsverpfl ichtung nach Einbrin gung von
Betriebsvermögen
BFH, Urteil vom 08.11.2016 - I R 49/15

Ð81232197 s.585

s,577

s.579

s.557

s.58',t

s.581

s.567

Gewinnermittlung
Aktien eines Börsenbetreibers bei einem Börsen-
makler
BFH, Urteil vom 29.09.2016 - lll R 421X3

DB1231772

Erbschaft-/Schen ku n gsteuer

Keine Ersatzerbschaftsteuer bei einer nichtrechts-
fähigen Stiftung
BFH, Urteil vom 25.01.2017 * ll R 26116

D81232205

s.588

s.589

s.573

8. Mai 2017 | Frankfurt am Main

Fachtagung Tax Comptiance Managemeilt
Interne steuerliche Kontrollsysteme und Tax Technology

I Fritz Esterer, Vorstand WTS ¡
I MR Dr. Thomas Eisgruber, Bayerisches Staatsministerium t

der Finanzen fiir Landesentwìcklung und Heimat

I Prof. Dr. Henning Radtke, Richter am Bundesgerichtshof, !
L. Strafsenat ;

I Olaf Schneider, Chief Comptiance Ofñcer, Bílfrnger SE

Tax Comptìance Management als eLementarer Baustejn

des Rjsiko- und Compliance I4anagements

Risiken und Chancen ejnes Tax IKS aus Sicht der Judjkatìve

l(ernelemente eines effrzienten Tax Il(S und

,,Zertifizierung"

Tax IKS als Teil eines kooperativen Compliance-Ansatzes

Digitalisierung ìm Bereich Steuern - Notwendigkeit &
Chance

Termin:

8. lt4ai 2017 I 09.15 - 1215 Uhr

Veranstaltungsort:

Hilton Frankfurt City Centre

Fon: 069 133800

Teitnahmegebühr:
Normalpreis 495 € zzgt. MwSt. | 200 €
Friibucherrabatt bis zurn 31,.03.2OI7
Vorzugspreis für Abonnenten von

DER BFTRIEB: 295 € zzgl. MwSt.
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THEMENREFERENTEN

I Prof. Dr. Johanna
recht, Uníversität

He¡ Direktorin des Instituts ftir Steuer- I
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Nur 295
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Euro bei Anmetdung
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Sonstiges Recht

Unternehmensnachfolge mit Stiftungen
Prof. Dr. Rainer Hüttemann, Bonn
Fehlen geeignete Nachkommen, wird bei Unternehmen
vielfach die Errichtung einer Stiftung ins Gespräch gebracht.
lndes ist umstritten, ob und unter welchen Voraussetzungen
Stiftungen ein sinnvolles Gestaltungsmittel der Unterneh-
mensnachfolge sind. Der Beitrag geht auf die Motivationsla-
ge von Stiftern ein und zeigt die rechtlichen Möglichkeiten
und Grenzen von Stiftungsgestaltungen auf. Ferner werden
wicht¡ge Unterschiede zwischen gemeinnützigen Stiftungen
und Familienstiftungen dargestellt und zentrale Probleme der
Kautelarpraxis diskutiert. Am Ende steht die Frage nach der
wirtschaftlichen Eignung von Stiftungsgestaltungen als Mittel
einer,,Unternehmensperpetuierung".

D81228351

KOMPAKT
Aktienrecht
Abberufung eines Vorstandsmitglieds wegen
Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung
RA Dr. Christian Arnold, LL.M. {Yale),Stuttgart
D81231967

EIITSCHEIDUNGEN
Genossenschaftsrecht

Zur Ausgestaltung des Prüfungsrechts eines
genossenschaftlichen Prüfungsverbandes in
dessen Satzung
BGH, Urteil vom 10.01.2017 ^LZR10115
DB1 230935

lnsolvenzrecht

lnsolvenzanfechtung: Zur Einordnung einer GmbH
& Co. KG als nahestehende Person i.S.d. 5 138 lnsO
gegenüber einer GmbH
BGH, Versäumnisurteil vom 22.12.2016 - lX ZR 94114

D8r230934

lnsolvenzrecht

Keine Bindung des lnsolvenzgerichts an Vorprüfung
bei Bestätigung eines lnsolvenzplans
BGH, Beschluss vom 16.02.2017 -IXZB ß3115
D81230946

lnsolvenzrecht

Wiederaufnahme eines durch lnsolvenzeröffnung
unterbrochenen Rechtsstreits
BGH, Teilurteil vom 26.01.2017 -lXZR315l14
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